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Tenor

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Klägerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrags 
vorläufig vollstreckbar.

Beschluss

Der Streitwert wird auf 500.000,00 € festgesetzt.

Tatbestand

1
Die Parteien streiten um Unterlassungs-, Feststellungs-, Auskunfts-, Schadensersatz-, Vernich-tungs- und 
Rückrufansprüche aus einem Gemeinschaftsgeschmacksmuster.

2
Unternehmensgegenstand der Klägerin ist u. a. die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von 
Flaschenkästen aus Kunststoff. Die Beklagte stellt ebenfalls Flaschenkästen aus Kunststoff her und 
vertreibt diese. Zum Sortiment der Beklagten gehören unter anderem die beiden nachfolgend als 
Ausführungsform 1 und Ausführungsform 2 bezeichneten Flaschenkästen mit folgendem Aussehen:

Ausführungsform 1:



in folgenden konkreten Ausgestaltungen:

 



Ausführungsform 2:



in folgenden Ausgestaltungen:

 

3
Die Klägerin ist Inhaberin des Gemeinschaftsgeschmacksmusters Nr. 0030009901-0001 (nachfolgend 
„Klagemuster“). Das Klagemuster wurde am 02.03.2016 unter der Registernummer 003009901-0001 
eingetragen und am 14.03.2016 veröffentlicht. Das Klagemuster steht in Kraft. Die Beklagte beantragte 
unter dem 29.04.2021 gegen die Rechtsgültigkeit des Klagemusters beim EUIPO die Feststellung der 
Nichtigkeit des Klagemusters. Sowohl die Nichtigkeitsabteilung, als auch die Beschwerdekammer des 
EUIPO wiesen den Antrag der Beklagten zurück und bestätigten die Rechtsgültigkeit des Klagemusters. Auf 



die als Anlage K8 vorgelegte Entscheidung der Beschwerdekammer des EUIPO vom 30.01.2023 wird 
vollinhaltlich Bezug genommen.

4
Ausweislich der Registerauskunft trägt das Klagemuster die Erzeugnisangabe „Kisten für Flaschen“. Zum 
Klagemuster sind im Geschmacksmusterregister die nachfolgenden fünf Darstellungen eingetragen:

 



5
Die Klägerin bietet die auf dem Klagemuster beruhenden Flaschenkästen unter der Produktbezeichnung 
„F210“ seit 2016 auf dem Markt an.

6
Bereits vor der Anmeldung des Klagemusters am 02.03.2016 wurden die folgenden Flaschenkästen der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht:

- Oberland-Kasten 09/2009 (vgl. Anlagen B6)

- Ratzinger-Kasten 1991 (vgl. Anlage B8)

- Sanwald Blue-Kasten 02/2002 (vgl. Anlage B9)

- Lang-Bräu-Kasten 05/1992 (vgl. Anlage B11).

7
Am 15.04.2016 meldete die Klägerin beim Deutschen Patent- und Markenamt auch ein Gebrauchsmuster 
für einen Modulkasten zur Aufnahme von 20 Getränkeflaschen mit einem Nenninhalt von 0,33 l an. Auf die 
entsprechende als Anlage B16 vorgelegte Gebrauchsmusterschrift für den Modulkasten wird vollumfänglich 
Bezug genommen.

8
Die Klägerin bewirbt den F210-Kasten auf ihrer Website www.f....de unter anderem wie folgt:

9
Auf den als Anlage B1 vorgelegten Ausdruck von der Internetseite wird vollumfänglich Bezug genommen.

10
Die Klägerin behauptet, sie habe den Flaschenkasten F210 nicht nur auf ihrer Internetseite www.f....de 
beworben, sondern auch mit den als Anlagen K21 und K22 vorgelegten Flyern, auf deren Inhalt 
vollumfänglich Bezug genommen wird.

11
Die Klägerin ist der Ansicht, die Beklagte würde mit ihren beiden angegriffenen Ausführungsformen 1 und 2 
das Klagemuster verletzen.

12
Von besonderer Bedeutung für den Gesamteindruck des Klagemusters seien dessen Seitenverhältnisse 
und die Ausgestaltung der Grifföffnungen. Das Klagemuster vermittle den Gesamteindruck eines kompakten 
Flaschenkastens mit einer klaren, auf weiche Kurven reduzierten Linienführung, bei der die Konturen der 
Sichtseiten akzentuiert seien. Dem Kastenboden komme bei der Bestimmung des Gesamteindrucks nur ein 



geringes Gewicht zu, da er kaum sichtbar sei. Der Umstand, dass die Seitenflächen des Klagemusters glatt 
seien, komme hinsichtlich des Gesamteindrucks keine besondere Bedeutung zu, weil eine glatte 
Oberflächentextur Ausdruck einer neutralen Gestaltung sei, bei der auf gestalterische Elemente verzichtet 
wurde.

13
Die Ausführungsformen 1 und 2 der Beklagten würden insbesondere aufgrund der gleichen Außenmaße 
und der gleichen Grifföffnungen denselben Gesamteindruck eines kompakten Flaschenkastens erwecken, 
wie das Klagemuster der Klägerin.

14
Die Klägerin beantragt,

I.Die Beklagte wird verurteilt,

1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 
250.000 EUR, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, 
im Wiederholungsfalle Ordnungshaft bis zu zwei Jahren, jeweils zu vollziehen an den gesetzlichen 
Vertretern der Beklagten, zu unterlassen, auf dem Gebiet der Europäischen Union die nachstehend 
dargestellten Kisten für Getränkeflaschen („Erzeugnisse“) herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen, 
in das Gebiet der Europäischen Union einzuführen, aus dem Gebiet der Europäischen Union auszuführen 
und/oder jeweils zum Zwecke der Vornahme der vorbenannten Handlungen unmittelbar und/oder mittelbar 
zu besitzen:

Angegriffene Ausführungsform 1 (Abbildungen 1-6)

 



insbesondere wie geschehen in den folgenden Ausgestaltungen

und / oder

und /oder



und / oder angegriffene Ausführungsform 2 (Abbildungen 7-12)



 

insbesondere wie geschehen in den folgenden Ausgestaltungen

und / oder

und / oder



2. der Klägerin durch Übersendung einer geordneten schriftlichen Aufstellung vollständig und richtig 
Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang die Beklagte die unter Ziffer I. 1. bezeichneten Handlungen seit 
dem 15.04.2016 begangen hat, und zwar mindestens unter Angabe

a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten oder anderer Vorbesitzer,

b) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die 
Erzeugnisse bestimmt waren,

c) der Mengen der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, 
die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden; wobei zum Nachweis der Angaben die 
entsprechenden Kaufbelege, nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine, in Kopie vorzulegen sind, 
wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden 
dürfen;

3. der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte die unter Ziffer I. 1. 
bezeichneten Handlungen seit dem 15.04.2016 begangen hat, und zwar mindestens unter Angabe

a) der Herstellungsmengen und Herstellungszeiten,

b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, Zeiten, Preise und Typenbezeichnungen 
sowie der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer,

c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, Zeiten, Preise und 
Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,

d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Vertriebszeitraum 
und Verbreitungsgebiet,

e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns, 
wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und 
der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur 
Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten 
Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und ihn 
verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder 
Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;

4. sämtliche vorstehend unter in Ziffer I. 1. bezeichneten Erzeugnisse aus sämtlichen Vertriebswegen 
zurückzurufen;

5. sämtliche in deren Besitz oder Eigentum befindlichen, in vorstehender Ziffer I. 1. bezeichneten 
Erzeugnisse und/oder Werkzeuge und/oder Werkzeugkomponenten, die für die Herstellung der 
Erzeugnisse wesentlich sind und/oder für deren Herstellung verwendet wurden und/oder bestimmt sind, 
insbesondere Formbacken und/oder Gefache-Kerne und/oder Holmelemente und/oder Schieberelemente, 
zum Zwecke der Vernichtung

a) an die Klägerin herauszugeben,

b) hilfsweise an einen zur Veranlassung der Vernichtung bereiten Gerichtsvollzieher herauszugeben.

II.Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist,

1.  der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr im Zusammenhang mit den vorstehend unter Ziffer I. 1. 
bezeichneten Handlungen seit dem 15.04.2016 entstanden ist und künftig entstehen wird.

 
2.  die Kosten der für die Vornahme der vorstehenden Ziffern I. 2., I. 3., I. 4. und I. 5. bezeichneten 
Handlungen zu tragen, einschließlich anfallender Gerichtsvollzieherkosten.

 
III.Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin die Kosten der vorgerichtlichen anwaltlichen Vertretung der 
Klägerin in Höhe von 3.509,19 EUR nebst Zinsen hieraus in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem 
Basiszinssatz seit dem 16.04.2021 zu erstatten.

15



Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

16
Die Beklagte ist der Ansicht, dass das Klagemuster der Klägerin durch keine der beiden angegriffenen 
Ausführungsformen der Beklagten verletzt werde. Insbesondere werde der Gesamteindruck des 
Klagemusters weder von den Kastenproportionen und Dimensionen noch von dem 4x5 Raster des 
Flaschenkastens geprägt, da diese Merkmale ausschließlich technisch bedingt seien. Dies gelte auch für 
den Abstand der Grifföffnungen zu den jeweiligen Oberkanten des Kastens.

17
Vorsorglich weist die Beklagte daraufhin, dass die äußeren Abmessungen des Klagemusters auch 
vorbekannt gewesen seien und bezieht sich dabei auf den aus Bl. 297 der Akte (S. 7 des Schriftsatzes der 
Beklagtenpartei vom 16.07.2026) ersichtlichen Kasten „Mohrenbräu“, welcher unstreitig seit 1994 produziert 
wurde und sich seitdem im Markt befindet.

18
Im Übrigen seien auch folgende Erscheinungsmerkmale des Klagemusters vorbekannt:

- die Seitenwände, die auf der Außenseite eine glatte Oberfläche aufweisen

- Öffnungen oberhalb der Mitte jeder Seitenwand, wobei die Ecken der Öffnungen rund, die Oberseite der 
Öffnungen gerade und die Unterseite konkav gewölbt ist

- hervorgehobene Seitenkanten an der Außenseite jeder Seitenwand

- die Seitenkante weist einen nahezu rechten Winkel zur Seitenwand auf

- Trennwände im Innenbereich des Kastens, wobei jedes einzelne quadratische Element des Gefaches an 
den Ecken höher ist als in der Mitte

- kreisförmige Strukturen im 4x5-Raster auf der Unterseite und quadratische Strukturen mit kreuzförmigen 
Verstrebungen auf der Oberseite des Kastenbodens

- oberhalb der Öffnung des Flaschenkastens auf der Längsseite verlaufende Griffleiste, wobei (a) die 
Griffleiste auf der Innenseite mit drei konkaven Aussparungen bis zur Hälfte der Breite des Kastenrandes 
versehen ist, die sich (b) am unteren Rand der Kastenöffnung auf der Innenseite in vertikaler Linie 
wiederfinden.

19
Dabei bezieht sich die Beklagte insbesondere auf folgende Entgegenhaltungen:

- Oberland-Kasten 09/2009 (vgl. Anlagen B6)

- Ratzinger-Kasten 1991 (vgl. Anlage B8)

- Sanwald Blue-Kasten 02/2002 (vgl. Anlage B9)

- Lang-Bräu-Kasten 05/1992 (vgl. Anlage B11).

20
Das Gericht hat am 22.01.2026 mündlich verhandelt, und dabei die von der Klagepartei mitgebrachten 
Flaschenkästen der zwei Verletzungsmuster sowie einen von der Beklagtenpartei mitgebrachten Bierkasten 
„Mohrenbräu“ aus dem von ihr vorgetragenen vorbekannten Formenschatz in Augenschein genommen. 
Weiterer förmlicher Beweis ist nicht erhoben worden. In Bezug auf das Ergebnis der Beweisaufnahme wird 
auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung Bezug genommen. Hinsichtlich des weiteren Sach- und 
Streitstandes wird auf die Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen 
Verhandlung Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

21
Die zulässige Klage bleibt in der Sache ohne Erfolg. 



A.

22
Die Klage ist zulässig. Insbesondere ist das Landgericht Nürnberg-Fürth international sowie sachlich und 
örtlich zuständig, Art. 80, 81, 82 Abs. 1, 88 GGV/UGV, 63 Abs. 1, 2 DesignG, §§ 12, 17 ZPO, § 41 Nr. 2 
GZVJu. Die Beklagte hat ihren Sitz in Amberg.

B.

23
Die Klage ist unbegründet. Der Klägerin stehen die geltend gemachten Ansprüche unter keinem rechtlichen 
Gesichtspunkt zu, insbesondere nicht nach Art. 19 Abs. 1, 89 GGV/UGV, §§ 42, 43, 46 DesignG. Das 
Gemeinschaftsgeschmacksmuster der Klägerin wird durch keine der angegriffenen Ausführungsformen der 
Produkte der Beklagten verletzt. Da die einschlägigen Vorschriften des GGV und des neueren UGV 
inhaltlich nicht relevant voneinander abweichen, kann offen bleiben, ob für die im Einzelnen geltend 
gemachten Ansprüche das GGV in der alten Fassung oder in der neuen Fassung des UGV anzuwenden ist 
oder ob, wie etwa bei dem geltend gemachten Unterlassungsanspruch, sowohl die alte Fassung (für die 
Frage, ob eine Designrechtsverletzung stattgefunden hat) als auch die neue Fassung (für die Frage, ob die 
Verletzung noch andauert) heranzuziehen ist.

24
I. Für die Verletzungsprüfung kommt es nach Art. 10 Abs. 1 GGV darauf an, ob der Gesamteindruck des 
angegriffenen Musters mit dem Gesamteindruck des eingetragenen Designs übereinstimmt; dabei sind nicht 
nur die Übereinstimmungen, sondern auch die Unterschiede der Muster zu berücksichtigen. Grundsätzlich 
ist bei der Beurteilung des Schutzumfangs zum einen der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei 
der Entwicklung seines Designs (Art. 10 Abs. 2 GGV) und zum andern auch der Abstand des Klagedesigns 
zum vorbekannten Formenschatz zu berücksichtigen (BGH GRUR 2018, 832 Rn. 21 – Ballerinaschuh 
m.w.N.; OLG Frankfurt GRUR-RR 2018, 331 Rn. 33 ff. – Küchenmesser).

25
II. Der Gesamteindruck ist aus der Sicht eines informierten Benutzers vorzunehmen, Art. 10 Abs. 1 GGV. 
Nach der Rechtsprechung des EuGH ist der Begriff des informierten Benutzers als Bezeichnung eines 
Benutzers zu verstehen, dem keine durchschnittliche Aufmerksamkeit, sondern eine besondere 
Wachsamkeit eigen ist, sei es wegen seiner persönlichen Erfahrung oder seiner umfangreichen Kenntnisse 
in dem betreffenden Bereich (EuGH GRUR 2012, 506, Rn. 53 – PepsiCo; Jestaedt in 
Eichmann/Jestaedt/Fink/Meiser, Designgesetz Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung, 6. Auflage, 
Art. 6 GGV, Rn. 19). Nach den Ausführungen der Beschwerdekammer des EUIPO in der als Anlage K8 
vorgelegten Beschwerdeentscheidung dort Rn. 48 ist betreffenden des Klagemusters als informierter 
Benutzer etwa ein Mitarbeiter in der Getränkeproduktion oder im Getränkevertrieb zugrunde zu legen, der 
Kästen für Flaschen gewöhnlich verwendet, kauft und sie bestimmungsgemäß einsetzt. Der so 
beschriebene informierte Benutzer ist mit den Merkmalen von Flaschenkästen und den verschiedenen 
Geschmacksmustern in diesem Bereich vertraut. Er bezieht seine Kenntnis aus Katalogen, dem Besuch von 
Fachmessen und Internetrecherchen und kennt die verschiedenen Arten von Flaschenkästen, die am Markt 
erhältlich sind. Diesen zutreffenden Ausführungen schließt sich die Kammer vollumfänglich an.

26
Der informierte Benutzer ist vorliegend auch gerade nicht der Verbraucher als Endabnehmer des Biers. 
Dieser nimmt den Flaschenkasten zwar wahr. Sein Interesse ist jedoch hauptsächlich auf den Erwerb der 
darin enthaltenen Getränke gerichtet, nicht so sehr die Gestaltung des Kastens, nachdem dieser aufgrund 
des in Deutschland vorherrschenden Pfandsystems auch nicht vom Verbraucher erworben wird, sondern im 
Eigentum der jeweiligen Brauerei verbleibt.

27
Der informierte Benutzer ist unter Berücksichtigung der großen Aufmerksamkeit in der Lage, auch kleinere 
Unterschiede zwischen den Gestaltungen zu erkennen, insbesondere bei geringer Musterdichte (Jestaedt in 
Eichmann/Jestaedt/Fink/Meiser, Designgesetz Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung, 6. Auflage, 
Art. 6 GGV, Rn. 19).

28



III. Bei der Beurteilung des Schutzumfangs wird der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der 
Entwicklung seines Geschmacksmusters berücksichtigt, Art. 10 Abs. 2 GGV. Der Grad der 
Gestaltungsfreiheit des Entwerfers wird insbesondere anhand der Vorgaben bestimmt, die sich aus den 
durch die technische Funktion des Erzeugnisses bedingten Merkmalen oder aus den auf das Erzeugnis 
anwendbaren gesetzlichen Vorschriften ergeben (EuGH GRUR-RR 2016, 324 – H& M/HABM). Die 
technische Funktion grenzt den Kreis der verfügbaren Merkmale ein und führt zu einem geringeren Grad 
der Gestaltungsfreiheit (Ruhl/Tolkmitt, Gemeinschaftsgeschmacksmuster, 3. Auflage, Art. 10, Rn. 91; 
Jestaedt in Eichmann/Jestaedt/Fink/Meiser, Designgesetz Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung, 6. 
Auflage, Art. 10 GGV, Rn. 25). Gemeinsame technisch nur bedingte (d.h. technisch nicht ausschließlich 
bedingte) jeweilige Gestaltungsmerkmale haben für den beim informierten Benutzer hervorgerufenen 
Gesamteindruck eine eher geringe Bedeutung (BGH GRUR 2013, 285, Rn. 60 – Kinderwagen; EuG GRUR-
RR 2010, 189 – PepsiCo/Grupo Promer).

29
IV. Bei der Bestimmung des Schutzumfangs haben allerdings ausschließlich technisch bedingte Merkmale 
im Sinne von Art. 8 Abs. 1 GGV/UGV außer Betracht zu bleiben. Nach der genannten Vorschrift sind 
Erscheinungsmerkmale von Erzeugnissen vom Schutz ausgeschlossen, die ausschließlich durch dessen 
technische Funktion bedingt sind. Der Ausschlussgrund soll einer Monopolisierung von technisch bedingten 
Merkmalen durch Designrechte entgegenwirken (BGHZ 185, 224, Rn. 45 – Verlängerte Limousinen). Die 
Vorschrift enthält nicht nur einen Schutzausschlussgrund für das Muster in seiner Gesamtheit, sondern 
auch einen „Schutzerschwerungsgrund“ in dem Sinn, dass auch einzelne Merkmale des Musters, die 
funktional oder technisch bedingt sind, bei der Prüfung von Schutzfähigkeit und Schutzumfang 
„ausgeblendet“ werden müssen (vgl. OLG Nürnberg GRUR-RS 2020, 6586 Rn. 41f. – Spannseil-Set; OLG 
Frankfurt GRUR-RR 2016, 234, Rn. 13 – Einkaufswagenchip; OLG Frankfurt GRUR 2019, 67 Rn. 32 – 
Penisextensionsvorrichtung; OLG Düsseldorf, Urt. v. 3.4.2007 – I-20 U 128/06, Ruhl/Tolkmitt, 
Gemeinschaftsgeschmacksmuster, 3. Auflage, Art. 8, Rn. 8). Die Übereinstimmung zwischen Klagedesign 
und angegriffener Ausführungsform allein in ausschließlich technisch bedingten Merkmalen kann daher den 
Vorwurf der Designverletzung nicht begründen.

30
Nach der EuGH-Entscheidung „DOCERAM“ sind Merkmale ausschließlich durch ihre technische Funktion 
bedingt, wenn bei objektiver Beurteilung diese Funktion der einzige diese Merkmale bestimmende Faktor 
ist. Auf das Bestehen alternativer Gestaltungsmöglichkeiten für die technische Funktion kommt es nicht an 
(EuGH GRUR 2018, 612 Rn. 17-35 – DOCERAM). Der Ausschlussgrund greift ein, wenn „das Bedürfnis, 
eine technische Funktion des betreffenden Erzeugnisses zu erfüllen, der einzige Faktor ist, der den 
Entwerfer dazu bewogen hat, sich für ein bestimmtes Erscheinungsmerkmal dieses Erzeugnisses zu 
entscheiden, während anderweitige Erwägungen - insbesondere solche, die mit der visuellen Erscheinung 
des Erzeugnisses zusammenhängen – bei der Entscheidung für dieses Merkmal keine Rolle gespielt 
haben“ (aaO Rn. 26). Es kommt also darauf an, ob die Erscheinungsmerkmale des fraglichen Erzeugnisses 
bei objektiver Beurteilung nur mit dem Ziel gewählt wurden, dass dieses Erzeugnis eine bestimmte 
technische Funktion erfüllen soll, oder ob ihnen ein „ästhetischer Überschuss“ zukommt.

31
Dabei ist nach allen objektiven maßgeblichen Umständen des Einzelfalls zu würdigen, ob die fraglichen 
Erscheinungsmerkmale eines Erzeugnisses ausschließlich technisch bedingt sind und unter Art. 8 Abs. 1 
GGV/UGV fallen.

32
Hierzu zählen die Motive für die Wahl der Erscheinungsmerkmale des betreffenden Zeugnisses oder 
Informationen über dessen Verwendung (EuGH GRUR 2018, 612 Rn. 17-36 – DOCERAM; OLG Nürnberg 
GRUR-RS 2020, 6586 Rn. 41f. – Spannseil-Set) wie die Branche sowie konkrete Vertriebs- und 
Einsatzmodalitäten bzw. der Einsatzzweck des Erzeugnisses (OLG Nürnberg GRUR-RS 2020, 6586 Rn. 
41f. – Spannseil-Set; Hackbarth GRUR 2019, 614, 615). So können etwa Werbeunterlagen von Interesse 
sein, in denen der Rechtsinhaber entweder gestalterische oder technische Aspekte herausstellt (OLG 
Nürnberg GRUR-RS 2020, 6586 Rn. 41f. – Spann-seil-Set; LG Düsseldorf BeckRS 2016, 13580 – 
Zentrierstifte). Auch parallele technische Schutzrechte können relevant sein, weil man von einer durch die 
technische Funktion vorgegebenen Ausgestaltung dann eher ausgehen kann, wenn einer Ausgestaltung in 
einer Patentschrift konkrete technische Vorteile zugesprochen werden (OLG Nürnberg, GRUR-RR 2026, 



19, OLG Nürnberg GRUR-RS 2020, 6586 Rn. 41f. – Spannseil-Set; BGH GRUR 2021, 473 Rn. 25 – 
Papierspender; OLG Frankfurt GRUR 2019, 67 Rn. 36 ff. – Penisextensionsvorrichtung). Schließlich kommt 
der Sichtbarkeit des Designs eine starke indizielle Bedeutung zu.

33
V. Der Gesamteindruck des einen Flaschenkasten betreffenden Klagemusters wird durch folgende 
Merkmale bestimmt:

- Merkmal 1: quaderförmige Grundform mit vier unbedruckten Seitenwänden, die eine Kastenöffnung 
umranden, wobei (b) das Verhältnis von Länge zu Höhe zu Breite ca. 4:2:3 beträgt

- Merkmal 2: glatte Oberfläche der Seitenwände

- Merkmal 3: Öffnungen oberhalb der Mitte jeder Seitenwand, wobei die Ecken der Öffnungen rund, die 
Oberseite der Öffnungen gerade und die Unterseite konkav gewölbt ist

- Merkmal 4: hervorgehobene Seitenkanten an der Außenseite jeder Seitenwand, die im nahezu rechten 
Winkel zur Seitenwand steht

- Merkmal 5: hervorgehobene nach außen gewölbte Seitenkante an jeder Öffnung

- Merkmal 6: ein Gefache im Innenbereich des Kastens in einem quadratischen 4x5-Raster, wobei die 
Trennwände jedes einzelnen quadratischen Elements des Gefaches an den Ecken höher sind als in der 
Mitte

- Merkmal 7: ein der Kastenöffnung gegenüberliegender Kastenboden der sich je nachdem, ob man den 
Boden von unten oder durch die Kastenöffnung betrachtet etwas unterschiedlich darstellt. Beim Blick von 
unten zeigen sich in einem quadratisches 4x5-Raster angeordnete kreisförmige Strukturen, in denen 
kreuzförmige Verstrebungen aufgenommen sind. Beim Blick durch die Kastenöffnung erscheinen die 
kreisförmigen Strukturen als Quadrate mit abgerundeten Ecken, die jeweils um 45 Grad gedreht in einem 
der Quadrate des Rasters stehen.

- Merkmal 8: eine oberhalb der Öffnung des Flaschenkastens auf der Längsseite verlaufende Griffleiste, 
wobei (a) die Griffleiste auf der Innenseite mit drei konkaven Aussparungen bis zur Hälfte der Breite des 
Kastenrandes versehen ist, die sich (b) am unteren Rand der Kastenöffnung auf der Innenseite in vertikaler 
Linie wiederfinden.
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VI. Das Merkmal 1 muss als ausschließlich technisch bedingt im oben dargestellten Sinn eingestuft werden. 
Auch Teile des Merkmals 3 und des Merkmals 6 sind technisch bedingt.
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1. Dafür, dass bei der Gestaltung des Flaschenkastens vor allem technische und funktionale Aspekte 
maßgeblich waren, spricht bereits dessen Funktion.

36
Bei einem Flaschenkasten ist davon auszugehen, dass dessen Funktion in erster Linie seine 
Wertschätzung und Verkäuflichkeit gewährleistet. Endabnehmer von Flaschenkästen sind die Brauereien. 
Verbraucher erwerben in der Regel gerade kein Eigentum an den Kästen. Dies gilt auch für die einzelnen 
Handelsstufen, also im Verhältnis des Herstellers zum Großhändler sowie des Großhändlers zum 
Einzelhändler. Vielmehr liegt hinsichtlich der Flaschenkästen lediglich eine Leihe oder ein atypischer 
Gebrauchsüberlassungsvertrag vor (OLG Hamm, NStZ 2008, 154, beckonline zu Leergut, zu dem auch 
Flaschenkästen zählen). Die Flaschenkästen dienen in erster Linie dem Transport und der Aufbewahrung 
von Flaschen und werden auch vom Endverbraucher in der Regel nicht an präsenter Stelle im Wohnbereich 
aufbewahrt, sodass das Erscheinungsbild des Kastens auch für die Kaufentscheidung des Endverbrauchers 
der darin angebotenen Getränke, welche wiederum für die Kaufentscheidung der Brauereien bezüglich der 
Kästen relevant ist, eine untergeordnete Bedeutung spielt. Gestalterische Entscheidungen mögen die 
Verkäuflichkeit der Flaschenkästen durchaus erhöhen, stehen aber nicht im Vordergrund. Deshalb ist 
grundsätzlich auch davon auszugehen, dass dem Entwerfer nicht nur die technisch notwendigen, sondern 
auch die technisch zweckmäßigen Lösungen vorgegeben sind und dass ihm in diesem Zusammenhang 
keine Gestaltungsmöglichkeiten bleiben (so zu technischen Geräten OLG Nürnberg, GRUR-RR 2026, 19).
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2. Ein starkes Indiz dafür, dass das 5x4 Raster zur Aufnahme von 20 Flaschen, die quaderförmige Form mit 
den konkreten Abmessungen und der Umstand, dass die Grifföffnungen in die Seitenwände eingelassen 
sind, besteht darin, dass diese Merkmale des Klagemusters in der von der Klägerin am 15.04.2016 
angemeldeten Gebrauchsmusterschrift für einen Modulkasten zur Aufnahme von 20 Getränkeflaschen mit 
einem Flascheninhalt von 0,33 l abgebildet und beschrieben sind (vgl. Anlage B16). So sind die 
Seitenverhältnisse des Modulkastens in einem konkreten Ausführungsbeispiel aus den Zeichnungen Fig. 1 
bis Fig. 3 ersichtlich. In der Beschreibung wird unter Ziff. 0022 für die lange Seitenwand eine Länge von 
etwa 400 mm angegeben und für die kurze Seitenwand eine solche von 300 mm. Die Höhe soll nach Ziff. 
0022 der Beschreibung etwa 210 mm betragen. In Ziff. 0017 ist zu den Maßen der Seitenwände ausgeführt, 
dass diese denen herkömmlicher Modulkästen entsprechen, sodass sich der klägerische Modulkasten ohne 
Weiteres mit herkömmlichen Modulkästen zur Aufnahme von Getränkeflaschen mit einem Nenninhalt von 
0,5 l stapeln lässt. Zur Höhe der Seitenwand ist in Ziff. 0014 der Beschreibung ausgeführt, dass mit der 
angegebenen Höhe das Transportvolumen im Hinblick auf die darin einzusetzenden 0,33 l 
Getränkeflaschen optimiert werden kann.
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Die Darstellung der Seitenmaße des Flaschenkastens in der Gebrauchsmusterschrift und die 
entsprechende Beschreibung lassen darauf schließen, dass die Maße des Klagemusters, die sich daraus 
ergebenden Seitenverhältnisse und auch die quaderförmige Grundform als solche allein dem Bedürfnis 
entsprechen, eine technische Lösung für einen optimalen Transport von 0,33 l Flaschen in einem Kasten zu 
ermöglichen der sich auf die herkömmlichen Modulkästen für 0,5 l Flaschen stapeln lässt, ohne dass hierfür 
gestalterische Überlegungen maßgeblich waren. Die im Gebrauchsmuster in Fig. 2 und 3 dargestellte 
Grifföffnung ist so gewählt, dass sie die Stapelbarkeit nicht stört, indem sie in die Seitenwand eingelassen 
ist. Zwar sind auch Designalternativen denkbar, bei denen die Griffe die Stapelbarkeit nicht stören. Das 
Aufzeigen gangbarer Designalternativen führt aber nicht zu einer Verneinung der technischen Bedingtheit, 
wenn gestalterische Erwägungen nicht im Vordergrund standen (OLG Nürnberg, GRUR-RR 2026, 19). Um 
den Kasten an den in die Seitenwände eingelassenen Griffen gut heben zu können und einen Durchbruch 
des Stücks zwischen Griff und Oberkante des Kastens zu vermeiden, ist auch der Abstand, den die 
Grifföffnungen zur Oberkante des Kastens haben können, in einem gewissen Rahmen technisch 
vorgegeben. Schließlich soll das Gebrauchsmuster im Hauptanspruch einen Modulkasten zur Aufnahme 
von 20 Flaschen mit sich kreuzenden Gefache-Quer- und -Längswänden schützen, sodass sich daraus 
ergebende und in Fig 3 des Gebrauchsmusters bildlich dargestellte 4x5 Raster bereits Gegenstand des 
Hauptanspruchs des Gebrauchsmusters ist.
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3. Die technische Bedingtheit der genannten Merkmale des Klagemusters ergibt sich auch aus den 
Werbemaßnahmen der Klägerin für den Getränkekasten F210. Zwar preist die Klägerin in der auf der 
Website www.f....de veröffentlichten Werbung (Anlage B1) und den als Anlagen K21 und K22 vorgelegten 
Werbeunterlagen auch ästhetischen Gesichtspunkte des Getränkekastens an, indem sie auf der Website 
und in dem als Anlage K21 vorgelegten Flyer das klare Design mit bequemen Tragegriffen als Vorteil des 
Getränkekastens herausstellt und den F210 Kasten in der Anlage K22 als „Ladyliker“ mit folgenden 
Vorteilen beschreibt: trendig, vier Seiten bedruckbar, handlich, ansprechendes Design und hoher 
Wiedererkennungswert.
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In sämtlichen Werbematerialien hebt die Klägerin aber vor allem auch die technischen Eigenschaften des 
Klagemusters hervor. Auf der Website www.f....de (Anlage B1) und in dem als Anlage K21 vorgelegten 
Flyer hebt die Klägerin als Vorteil hervor, dass es sich um einen multiplen Kasten in Modulform handelt, der 
für Europaletten marktfähig ist und sich bei einer Kastenhöhe von 210, besonders für 20x 0,33l Flaschen 
eignet. In der Anlage K22 wird der Kasten als System-Getränkekasten bezeichnet, also ebenfalls auf die 
Kompatibilität mit anderen Getränkekästen hingewiesen. Während sich aus der Werbung nicht erschließt, 
aufgrund welcher konkreten Design-Merkmale der Kasten als trendig, ansprechend und mit einem hohen 
Wiedererkennungswert erscheinen soll, liegt auf der Hand, dass sich die angepriesene Modulform, die 
Europalettentauglichkeit und die besondere Eignung des Kastens für 0,33l-Flaschen auf dessen 
Quaderform mit den entsprechenden Maßen und dem 4x5-Raster bezieht. Das angepriesene klare Design 
ergibt sich neben der schlichten Quaderform, die aber auch die Europalettentauglichkeit und die 



gewünschte Modulform gewährleistet, vor allem aus der glatten Oberfläche der Kastenseitenwände. Bei der 
Gesamtbetrachtung dieser Umstände und dem Umstand, dass die Werbung vor allem auch die sich aus der 
Quaderform und den Abmessungen des Kastens und den in die Seitenwände eingelassenen Griffe 
ergebenden technischen Vorteile für die Aufbewahrung und den Transport von 0,33 l-Flaschen hervorhebt, 
ergibt sich, dass zumindest diese Merkmale technisch bestimmt waren.
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Damit kann auch offen bleiben, ob die als Anlagen K21 und K22 vorgelegten Unterlagen tatsächlich auch 
veröffentlicht wurden.

42
4. Die Analyse der vorgenannten Merkmale des Klagemusters zeigt im Zusammenspiel mit den allgemein 
zu berücksichtigenden Indizien, dass diese rein funktional und technisch bedingt sind wohingegen visuelle 
Aspekte betreffende Erwägungen in den Gestaltungsprozess dieser Merkmale des Klagemusters nicht 
einbezogen wurden. Der Schutzumfang des Klagemusters ist daher entsprechend eingeschränkt, da der 
technische Gehalt im unionsgeschmacksmusterrechtlichen Schutzumfang keine Berücksichtigung finden 
kann. Eine Übereinstimmung zwischen Klagemuster und den beiden angegriffenen Ausführungsformen 
hinsichtlich des Merkmals 1, also einer quaderförmige Grundform mit vier unbedruckten Seitenwänden, die 
eine Kastenöffnung umranden, wobei (b) das Verhältnis von Länge zu Höhe zu Breite ca. 4:2:3 beträgt, 
kann daher den Vorwurf der Designverletzung ebensowenig rechtfertigen wie der Umstand, dass die 
angegriffenen Ausführungsformen ebenso wie das Klagemuster über ein 4x5-Raster zur Aufnahme von 20 
Flaschen aufweisen und in die Seitenwände eingelassene Griffe, die einen mit der Hand gut greifbaren 
Abstand zur jeweiligen Oberkante des Kastens haben.
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Dabei ist unerheblich, ob das Klagedesign im Hinblick auf die als ausschließlich technisch bedingt 
angesehenen Merkmale schutzfähig ist. Das Klagemuster ist rechtsbeständig. Dem steht jedoch nicht 
entgegen, dass bei der Beurteilung des Schutzumfangs auch Gesichtspunkte berücksichtigt werden, die für 
die Frage der Schutzfähigkeit ebenfalls von Bedeutung sind. Dies gilt jedenfalls, solange die angegriffene 
Verletzungsform nicht in jeder Hinsicht identisch mit dem als schutzfähig anzusehenden Klagedesign ist 
(vgl. hierzu OLG Frankfurt Urt. v. 3.3.2016 – 6 U 34/15 – Handyhülle, sowie – für das Markenrecht – BGH 
GRUR 2008, 905 – Pantohexal m.w.N.). Eine solche Identität ist hier nicht gegeben.

44
Da wesentliche Merkmale des Klagemusters technisch bedingt sind, ist dessen Schutzumfang als gering 
anzusehen. Der Gestaltungsspielraum bezüglich des Klagemusters war aufgrund technischer Vorgaben 
erheblich eingeschränkt.
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VII. Neben dem Gestaltungsspielraum ist Kriterium für die Bestimmung des Schutzumfangs eines 
Gemeinschaftsgeschmacksmusters dessen Abstand zum vorbekannten Formenschatz: Je größer dieser 
Abstand ist, desto weiter ist der Schutzumfang des Klagemusters. Der Schutzumfang eines 
Geschmacksmusters hängt grundsätzlich von dessen Abstand zum vorbekannten Formenschatz ab (vgl. 
z.B. BGH (U.v. 12.07.2012 – I ZR 102/11) – Kinderwagen II, juris, Rn. 31 f.; OLG Frankfurt (U.v. 31.01.2013 
– 6 U 29/12) – Henkellose Tasse, juris, Rn. 14 f; BGH – Kinderwagen I, juris, Rn. 24; OLG Hamburg – 
Totenkopfflasche, juris, Rn. 39 f.).
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1. Vorliegend wird der Schutzumfang durch den vorbekannten Formenschatz weiter eingeschränkt, da die 
beklagtenseits benannten Entgegenhaltungen jeweils viele der Merkmale des Klagemusters aufweisen.
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a). Der Oberland-Kasten (Anlage B6) weist an der Oberfläche zwar leichte Streifen auf, jedoch wie das 
Klagemuster Grifföffnungen mit runden Ecken, einer geraden Oberseite und einer konkav gewölbten 
Öffnung. Zudem hat der Oberland-Kasten wie das Klagemuster hervorgehobene Seitenkanten an der 
Außenseite jeder Seitenwand, die einen nahezu rechten Winkel zur Seitenwand aufweisen. Die Ränder an 
den Grifföffnungen sind wie beim Klagemuster nach außen gewölbt. Wie das Klagemuster verfügt auch der 
Oberland-Kasten über Trennwände im Innenbereich des Kastens, wobei jedes einzelne quadratischen 
Element des Gefaches an den Ecken höher ist als in der Mitte.
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b) Beim Ratzinger-Kasten ist die Oberfläche der Seitenwände wie beim Klagemuster glatt. Wie das 
Klagemuster hat auch der Ratzinger-Kasten Grifföffnungen mit runden Ecken, einer geraden Oberseite und 
einer konkav gewölbten Öffnung. Zudem hat auch der Ratzinger-Kasten Hervorhebungen an den 
Außenkanten der Seitenwände und Trennwände im Innenbereich des Kastens, bei denen jedes einzelne 
quadratischen Element des Gefaches an den Ecken höher ist als in der Mitte. Ferner hat der Ratzinger-
Kasten an den Innenseiten der Längsseite drei konkave Aussparungen. Dies alles geht zweifelsfrei aus der 
Anlage B 8 hervor, die unstreitig den Ratzinger-Kasten zeigt.
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c) Der Sanwald Blue-Kasten (Anlage B9) und der Langbräu-Kasten (Anlage B11) weisen ebenfalls eine 
glatte Oberfläche auf und Grifföffnungen mit runden Ecken, wobei die Oberseite der Öffnungen gerade und 
die Unterseite konkav gewölbt ist. Die Seitenkanten an den Außenseiten jeder Seitenwand sind 
hervorgehoben. Die Trennwände im Gefache im Innenbereich der Kästen, sind wie beim Klagemuster so 
gestaltet, dass jedes einzelne quadratische Element des Gefaches an den Ecken höher ist als in der Mitte.
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2. Zwar ist keine der Entgegenhaltungen identisch mit dem Klagemuster und der Klagepartei ist zuzugeben, 
dass es auch bei einigen der genannten Merkmale, die sowohl die Entgegenhaltungen als auch das 
Klagemuster aufweisen, Unterschiede im Detail gibt. So weisen etwa die Seitenränder beim Oberland-
Kasten eine etwas andere Breite auf als die der Seitenränder des Klagemusters. Der wellenförmige Verlauf 
der Oberkanten der Trennwände des Gefaches beim Ober-land-Kasten und beim Ratzinger-Kasten weisen 
einen etwas weniger konkavspitzen Verlauf auf als der beim Klagemuster, während beim Langbräu-Kasten 
die Linienführung des Gefaches im Innenbereich des Kastens flacher erscheint als beim Klagemuster. Die 
Grifföffnungen der Entgegenhaltungen weisen in Länge und Breite etwas andere Proportionen auf als das 
Klagemuster. Beim Ratzinger-Kasten sind die Ränder der Grifföffnungen auch glatt und nicht wie beim 
Klagemuster nach außen gewölbt und beim Sanwald Blue-Kasten wölbt sich die in der Mitte konkave Linie 
an der Unterseite der Grifföffnung zu beiden Seiten nach außen hin wieder leicht nach oben, sodass sich 
eine ganz leichte wellenförmige Linie ergibt, wobei aber die konkave Form gegenüber der nur ganz leichten 
Konkavwölbung an den Rändern deutlich bestimmend ist. Die deutlichsten Unterschiede zwischen dem 
Klagemuster und den Entgegenhaltungen bestehen beim Unterboden. Keine der Entgegenhaltungen weist 
einen dem Klagemuster vergleichbaren Kastenboden auf, der in einem quadratisches 4x5-Raster 
angeordnete kreisförmige Strukturen (wie auf der Bodenunterseite des Klagemusters) oder Quadrate mit 
abgerundeten Ecken, die jeweils um 45 Grad gedreht in einem der Quadrate des Rasters stehen (wie auf 
der Bodenoberseite des Klagemusters) enthält, in denen kreuzförmige Verstrebungen aufgenommen sind.
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3. Im Ergebnis war der Gestaltungsspielraum des Entwerfers des Klagemusters, soweit er nicht schon aus 
technischen und funktionalen Erwägungen beschränkt war, auch durch eine jedenfalls nicht geringe 
Musterdichte eingeschränkt. Abweichungen zu den Merkmalen

- Öffnungen oberhalb der Mitte jeder Seitenwand, wobei die Ecken der Öffnungen rund, die Oberseite der 
Öffnungen gerade und die Unterseite konkav gewölbt ist

- hervorgehobene Seitenkanten an der Außenseite jeder Seitenwand

- Trennwände im Innenbereich des Kastens, wobei jedes einzelne quadratischen Element des Gefaches an 
den Ecken höher sind als in der Mitte wurden nur in den Details der Ausführung vorgenommen. Die glatte 
Oberfläche der Seitenwände und das dadurch erzeugte klare Design waren schon aus mehreren 
Entgegenhaltungen vorbekannt.
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VIII. Unter Berücksichtigung des durch technische Vorgaben und den vorbekannten Formenschatz 
eingeschränkten Schutzbereichs erwecken die angegriffenen Ausführungsformen aus Sicht eines 
informierten Benutzers einen anderen Gesamteindruck als das Klagegeschmacksmuster.
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1. Bei der Prüfung, ob der Gesamteindruck des angegriffenen Modells beim informierten Benutzer den 
gleichen Gesamteindruck wie das Klagemuster erweckt, sind sowohl die Übereinstimmungen als auch die 
Unterschiede der Muster zu berücksichtigen. Dabei ist eine Gewichtung der Gemeinsamkeiten und 



Unterschiede zwischen den einzelnen Merkmalen danach vorzunehmen, ob sie aus der Sicht des 
informierten Benutzers für den Gesamteindruck von vorrangiger Bedeutung sind oder in den Hintergrund 
treten (BGH GRUR 2019, 398 Rn. 31 – Meda Gate). Ein kleiner Gestaltungsspielraum des Entwerfers kann 
zu einem engen Schutzumfang des Musters mit der Folge führen, dass bereits geringe 
Gestaltungsunterschiede beim informierten Benutzer einen anderen Gesamteindruck hervorrufen (BGH 
GRUR 2013, 285 Rn. 31 – Kinderwagen II; EuG 7.2.2019 – T-767/17, BeckRS 2019, 935 Rn. 45). Daher 
haben Ähnlichkeiten der Geschmacksmuster in Merkmalen, die durch eine technische Funktion bedingt 
sind, für den beim informierten Benutzer hervorgerufenen Gesamteindruck eine eher geringe Bedeutung 
(BGH GRUR 2013, 285 Rn. 60 – Kinderwagen II). Zudem sind auch aus dem Formenschatz bekannte 
Merkmale in der Regel unterzugewichten, da der informierte Benutzer an solche Merkmale gewöhnt ist und 
ihnen deshalb grundsätzlich weniger Beachtung schenken wird. Dies setzt allerdings voraus, dass man von 
einer gewissen Marktgängigkeit dieser Merkmale ausgehen kann, d.h. ein Produkt vor dem 
Prioritätszeitpunkt innerhalb der Gemeinschaft in einem Umfang vertrieben oder vermarktet wurde, der die 
Annahme rechtfertigt, ein interessierter Marktbeobachter werde hierüber informiert sein (LG Düsseldorf, 
Urteil vom 26. Juni 2014 – 14c O 37/13 –, Rn. 57, juris). Diese Voraussetzung ist vorliegend hinsichtlich 
aller Merkmale, die die bereits seit Jahren am Markt vorhandenen Entgegenhaltungen Oberland-, 
Ratzinger-, Sanwald Blue- und Langbräu-Kasten aufweisen, ohne Weiteres erfüllt.
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2. Unter Berücksichtigung dieses rechtlichen Maßstabs weicht der Gesamteindruck der angegriffenen 
Ausführungsformen trotz der vorhandenen Übereinstimmungen aus Sicht eines informierten Benutzers von 
dem des Klagemusters ab.
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a) Wie bereits ausgeführt haben die Übereinstimmungen zwischen Klagemuster und den beiden 
angegriffenen Ausführungsformen hinsichtlich des Merkmals 1, also einer quaderförmige Grundform mit vier 
unbedruckten Seitenwänden, die eine Kastenöffnung umranden, wobei (b) das Verhältnis von Länge zu 
Höhe zu Breite ca. 4:2:3 beträgt gemäß Art. 8 Abs. 1 GGV/UGV ebenso außer Betracht zu bleiben wie der 
Umstand, dass die angegriffenen Ausführungsformen ebenso wie das Klagemuster über ein 4x5-Raster zur 
Aufnahme von 20 Flaschen aufweisen und in die Seitenwände eingelassene Griffe, die einen mit der Hand 
gut greifbaren Abstand zur jeweiligen Oberkante des Kastens haben.
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Selbst wenn man – wie nicht – ästhetische Aspekte bzw. gestalterische Erwägungen bei den genannten 
Merkmalen erkennen wollte, wäre eine Verletzung des Klagemusters mangels übereinstimmenden 
Gesamteindrucks nicht gegeben. Diese zumindest technisch bzw. funktional bedingten Merkmale sind 
jedenfalls erheblich unterzugewichten, da der informierte Benutzer, der auch um die funktionsbedingten 
Einschränkungen bei der Gestaltung von Flaschenkästen weiß, nämlich dass diese mit anderen 
Flaschenkästen stapelbar und europalettentauglich sein sollten und zudem in ihren Maßen an die 
aufzunehmenden Flaschenhöhe angepasst sein sollten, um einen optimalen, platzsparenden Transport und 
auch eine solche Aufbewahrung zu ermöglichen, diesen Merkmalen wenig Beachtung schenkt.
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b) Dem Umstand, dass die Form der Grifföffnungen der angegriffenen Ausführungsformen mit denen des 
Klagemusters übereinstimmt, kommt für die Beurteilung, ob an abweichender Gesamteindruck vorliegt, 
größere Bedeutung zu. Die Grifföffnungen bestimmen das Erscheinungsbild eines Flaschenkastens 
unabhängig von dessen Befüllungsgrad erheblich. Sie erscheinen auf den gut sichtbaren Seitenflächen wie 
ein Gesicht des Kastens. Jedoch ist zu berücksichtigen, dass hinsichtlich der Form der Grifföffnung, die 
sowohl das Klagemuster als auch die angegriffenen Ausführungsformen aufweist, bereits eine hohe 
Musterdichte gegeben ist. Zwar weichen die Grifföffnungsformen der Entgegenhaltungen in ihren Details 
und Proportionen voneinander und auch vom Klagemuster ab. Die aus abgerundeten Ecken, einer geraden 
Oberkante und einer konkav gewölbten Unterseite ist aber die gleiche. Der informierte Benutzer wird daher 
besonders den Details, in denen sich die von der Grifföffnung geprägten Seitenansichten der Kästen 
unterscheiden, Aufmerksamkeit schenken.
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Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Grifföffnung der Ausführungsform 2 insoweit vom Klagemuster 
abweicht, als diese, anders als das Klagemuster, gerade keine wülstige Umrandung aufweist, die beim 



Klagemuster wie ein Rahmen um die Grifföffnung wirkt und diese dadurch noch besonders hervorhebt. 
Hingegen hat die Inaugenscheinnahme des Flaschenkastens der Ausführungsform 2 ergeben, dass bei 
dieser die Grifföffnung direkt in die glatte Oberfläche der Seitenwände hineingeschnitten zu sein, lediglich 
am unteren Ausschnitt der Grifföffnung befindet sich eine ganz minimale kleine Erhebung, die bei genauem 
Hinsehen sichtbar ist.
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Zudem befinden sich an den Seitenkanten der Ausführungsform 2 anders als beim Klagemuster keine 
deutliche Absetzung der Kante von der Grundfläche. Es ist lediglich ein leichter Anstieg von der 
Grundfläche zur Kante hin sichtbar. Hierdurch weist die Seitenansicht der Ausführungsform 2 nicht den die 
Seitenansicht des Klagemusters nicht unerheblich mitprägenden Rahmen auf.
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In der Gesamtbetrachtung vermittelt damit die Seitenansicht der Ausführungsform 2 trotz der gleichen 
Grifföffnungsform einen anderen Gesamteindruck als das Klagemuster.
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Aber auch die Seitenansicht der Ausführungsform 1 weicht trotz der gleichen Grifföffnung erheblich von der 
Seitenansicht des Klagemusters ab, da die Seitenwände der Ausführungsform 1 anders als die des 
Klagemusters keine glatte Oberfläche aufweisen. Entgegen der Ansicht der Klagepartei erschöpft sich der 
Aussagewert der glatten Oberfläche nicht auf die Beschreibung, dass das Klagemuster überhaupt eine 
Oberfläche hat. Vielmehr kann auch das Weglassen von Merkmalen den Gesamteindruck beeinflussen, wie 
etwa bei Verwendung einer einfachen Form ohne Schnörkel und Verzierungen 
(Jestaedt/Fink/Meiser/Jestaedt, 7. Aufl. 2023, DesignG § 38 Rn. 53, beckonline). Das ist bei der hier vom 
Gestalter des Klagemusters gewählten glatten Oberfläche der Fall, die den von der Klägerin angepriesene 
klare Design (Anlage B1, K21) unterstützt. Auf der Oberfläche der Ausführungsform befinden sich links und 
rechts des Griffes an der kurzen Seite jeweils drei senkrecht erhabene Streifen, an der langen Seite sechs 
senkrechte erhabene Streifen. Statt eines klaren, schnörkellosen Designs, vermittelt die Seitenansicht der 
Ausführungsform 1 damit einen präsentierenden Vorhangeffekt und weicht dadurch in ihrem 
Gesamteindruck erheblich von der Seitenansicht des Klagemusters ab.
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c) Die angegriffenen Ausführungsformen weisen aber besonders deshalb einen anderen Gesamteindruck 
auf als das Klagemuster, weil die Kastenböden der Ausführungsformen völlig anders gestaltet sind als der 
des Klagemusters. Zwar ist der Kastenboden der Ausführungsformen ebenso wie die Unterseite des 
Kastenbodens des Klagemusters in einem quadratischen 4x5- Raster mit kreisförmigen Strukturen 
angeordnet und ebenso wie beim Klagemuster sind kreuzförmige Verstrebungen vorhanden. Anders als 
beim Klagemuster bilden die Verstrebungen mittig aber kein vollendetes Kreuz, sondern münden in einen 
weiteren, inneren Kreis. Die Gestaltung des Kastenbodens ist für den informierten Benutzer auch nicht von 
untergeordneter Bedeutung. Gerade der Kastenboden lässt dem Entwerfer einen nicht unerheblichen 
Gestaltungsspielraum, der auch noch nicht durch eine große Musterdichte eingeengt ist. Vor diesem 
Hintergrund wird der informierte Benutzer gerade auch den Kastenböden Beachtung schenken. Für einen 
informierten Benutzer, bei dem es sich etwa um einen Mitarbeiter in der Getränkeproduktion oder im 
Getränkevertrieb handelt, sind die Kastenböden auch ohne weiteres sichtbar, da dieser die Kästen auch im 
leeren Zustand wahrnimmt, etwa beim Befüllen mit Flaschen oder beim Transport der leeren Kästen zum 
nächsten Einsatzort.
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IX. Da der Gesamteindruck der angegriffenen Ausführungsformen nicht mit dem Gesamteindruck des 
Klagemusters übereinstimmt und folglich auch keine Rechtsverletzung vorliegt, steht der Klägerin keiner der 
geltend gemachten Unterlassungs-, Feststellungs-, Auskunfts-, Schadenser-satz-, Vernichtungs- und 
Rückrufansprüche aus ihrem Gemeinschaftsgeschmacksmuster zu.

C.
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Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 91 Abs. 1 S.1 ZPO.
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Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 ZPO.


